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Stadtratsfraktion der Freien Wähler  

 
 

 

Per E-Mail  
Stadtverwaltung Neusäß 
Herrn 1. Bürgermeister  
Richard Greiner 
Hauptstr. 26 – 28 
86356 Neusäß 

 
 

 Neusäß, den 24.10.2023  
  

 
 

Förderung von Balkonsolaranlagen 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Greiner, 

sehr geehrte Stadtratskolleginnen und -kollegen, 

 

namens und im Auftrag der Freien Wähler stelle ich den Antrag, in dem kommenden Haushalt 2024 einen 

Betrag von 50.000 € für die Förderung von Balkonsolaranlagen einzustellen.  

 

Zur Begründung wie folgt:  

 

Im Hinblick auf die Energiesicherheit und die Verantwortung der Kommunen - auch zur Förderung der 

Nutzung regenerativen Energien – sollte die Stadt Neusäß die Bürger bei dem Erwerb einer 

Balkonsolaranlage unterstützen.  

 

Wir erachten diese Anlagen für einen wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit. Insbesondere auch 

Wohnungseigentümer, die nicht in der Lage sind über großflächige Dachanlagen diese alternative Energie zu 

nutzen, könnten daran partizipieren. Konkret könnte ein Beschluss wie folgt lauten: 

Die Stadt Neusäß fördert Mini-PV-Anlagen mit 50% der Nettoanschaffungskosten, maximal 100€ pro 300 Wp. Das 
bedeutet maximal 200€ bei Ausschöpfung der zulässigen Anlagengröße. 

Unsere Nachbarkommunen haben entsprechende Förderprogramme auch vergangenes Jahr aufgelegt, die 

sehr gut angenommen wurden. Da in Gersthofen z.B. in kurzer Zeit 100 Anträge a € 100,00  gestellt wurden, 

war ein Topf von € 20.000 schnell erschöpft. Wir erachten daher die Summe von € 50.000 für Neusäß als 

auskömmlich.  
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Die Balkonanlagen erachten wir für förderwürdig, da diesbezüglich keine staatlichen Mittel vorgesehen sind. 

Letzteres gilt voraussichtlich nur für Dachanlagen mit Speicher in Kombination mit einem E-Fahrzeuge. Diese 

Förderprogramme stehen aber den Wohnungseigentümern gerade nicht zur Verfügung.  

 
 

 

 

Für die Fraktion der Freien Wähler 

 

Bernhard Hannemann 

 


